
 

 
 

 

 

ÜBERBLICK DER RECHTSPRECHUNG DES EGMR UND DES EuGH IM 
BEREICH DES STRAFVOLLZUGS 

 
SEPTEMBER 2022 

In dieser Übersicht sind die wichtigsten Urteile und Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte und des Gerichtshofs der Europäischen Union zu Fragen des Strafvollzugs 
zusammengestellt. Durch die Berichterstattung über die wichtigsten Trends in der europäischen 
Rechtsprechung im Bereich des Strafvollzugs sollen Rechtsexperten im Bereich des Strafvollzugs bei 
ihren Recherchen und Rechtsstreitigkeiten unterstützt und blinde Flecken in der europäischen 
Rechtsprechung identifiziert werden, um strategische Wege für Rechtsstreitigkeiten zu finden. 

ÜBERSICHT DER FÄLLE 
JULI - AUGUST 2022 

 
OLIYNICHENKO gegen RUSSLAND UND UKRAINE ■ Antrag Nr. 31258/22 
Ukrainischer Soldat, der angeblich von russischen Streitkräften in einem Kriegsgefangenenlager 
festgehalten wird - Vorläufige Maßnahme: Russland wird aufgefordert, die Einhaltung der 
Konventionsrechte zu gewährleisten und erforderlichenfalls medizinische Hilfe zu leisten. 
 
CHOCHOLÁČ gegen SLOWAKEI ■ Antrag Nr. 81292/17 
Allgemeines und unterschiedsloses Verbot des Besitzes von pornografischem Material durch Häftlinge, 
das keine Verhältnismäßigkeitsprüfung im Einzelfall zulässt: Verstoß gegen Artikel 8. 
 
HUBER gegen KROATIEN ■ Antrag Nr. 39571/16 
Gefangener, der mehr als drei Jahre lang in einer Zelle mit weniger als 3 m² persönlichem Raum 
untergebracht ist: Verstoß gegen Artikel 3. 
 
YEPIKHIN gegen RUSSLAND ■ Antrag Nr. 29389/19 
Unzureichende medizinische Versorgung (Krebs) und Fehlen eines wirksamen Rechtsbehelfs in dieser 
Hinsicht: Verletzung von Artikel 3, Verletzung von Artikel 13. 
 
ZVEREV et al. gegen RUSSIA ■ Anträge Nr. 26363/18 und 2 andere 
Ständige Videoüberwachung von Häftlingen in Untersuchungshaftanstalten und Fehlen eines 
wirksamen Rechtsbehelfs in dieser Hinsicht: Verstoß gegen Artikel 8, Verstoß gegen Artikel 13. 
 
YERUSLANOV gegen RUSSLAND ■ Anträge Nr. 69591/17 
Unzureichende medizinische Versorgung (Bindehautlymphom) und Fehlen eines wirksamen 
Rechtsbehelfs in dieser Hinsicht: Verletzung von Artikel 3, Verletzung von Artikel 13. 
 
CHERNOUSOV et al. gegen RUSSLAND ■ Anträge Nr. 79688/16 und 2 andere 
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Unzureichende medizinische Versorgung (u.a. Bronchialasthma, Schilddrüsenkrebs, Tumor im Auge, 
Bindehaut, Prostatakrebs) und Fehlen eines wirksamen Rechtsbehelfs in dieser Hinsicht: Verstoß 
gegen Artikel 3, Verstoß gegen Artikel 13. 
 
BORISOVSKIY gegen RUSSLAND ■ Anträge Nr. 41248/17 und 75083/17 
Langfristige (vier Jahre) Einschränkung der ehelichen Besuche eines Untersuchungshäftlings: Verstoß 
gegen Artikel 8. 
 
RUDYKH et al. gegen RUSSLAND ■ Anträge Nr. 55659/14 und 13 andere 
Systematisches Anlegen von Handschellen an lebenslängliche Gefangene außerhalb ihrer Zellen: 
Verstoß gegen Artikel 3. 
 
DILSHNAYDER et al. gegen RUSSLAND ■ Anträge Nr. 57636/16 und 2 andere 
Strenge Haftbedingungen für lebenslänglich Inhaftierte (u.a. Absonderung und routinemäßiges Anlegen 
von Handschellen): Verstoß gegen Artikel 3. 
 
KUZMIN et al. gegen RUSSLAND ■ Anträge Nr. 41563/18 und 2 andere 
Ständige Videoüberwachung von Häftlingen in Untersuchungshaftanstalten und Strafvollzugsanstalten 
und kein wirksamer Rechtsbehelf in dieser Hinsicht: Verstoß gegen Artikel 8, Verstoß gegen Artikel 
13. 
 
PISAREV et al. gegen RUSSLAND ■ Anträge Nr. 2556/18 und 4 andere 
Unzureichende medizinische Versorgung (HIV, Hepatitis, Lungenkrankheiten, Grauer Star an beiden 
Augen, Arthrose, Netzhautablösung, Schwellungen an Füßen und Knöcheln) und kein wirksamer 
Rechtsbehelf: Verstoß gegen Artikel 3, Verstoß gegen Artikel 13. 
 
TARATUNIN et al. gegen RUSSLAND ■ Anträge Nr. 2051/18 und 4 andere 
Ständige Videoüberwachung von Häftlingen in Untersuchungshaftanstalten und Strafvollzugsanstalten 
und kein wirksamer Rechtsbehelf in dieser Hinsicht: Verstoß gegen Artikel 8, Verstoß gegen Artikel 
13. 
 
TSAREV et al. gegen RUSSLAND ■ Anträge Nr. 83036/17 und 7398/18 
Ständige Videoüberwachung von Häftlingen in Untersuchungshaftanstalten und Strafvollzugsanstalten 
kein wirksamer Rechtsbehelf in dieser Hinsicht: Verstoß gegen Artikel 8, Verstoß gegen Artikel 13. 
 
BANCHILA et al. gegen RUSSLAND ■ Anträge Nr. 82816/17 und 4 andere 
Unzureichende medizinische Versorgung (u.a. Zahnfleischerkrankung, fehlende Zähne, Hepatitis, 
Magengeschwür, Hüftfraktur, Kieferbruch) und kein wirksamer Rechtsbehelf in dieser Hinsicht: Verstoß 
gegen Artikel 3, Verstoß gegen Artikel 13. 
 
AKHPOLOV et al. gegen RUSSLAND ■ Anträge Nr. 55025/17 und 6 andere 
Unzureichende medizinische Versorgung (HIV, Krebs, Bluthochdruck, Schlaganfall, kaputte 
Hüftprothese) und kein wirksamer Rechtsbehelf in dieser Hinsicht: Verstoß gegen Artikel 3, Verstoß 
gegen Artikel 13. 
 
YARNYKH et al. gegen RUSSLAND ■ Anträge Nr. 18607/17 und 5 andere 
Gefangene mit Behinderungen, denen keine Hilfe oder spezielle Ausrüstung zur Verfügung gestellt wird, 
und kein wirksamer Rechtsbehelf in dieser Hinsicht: Verletzung von Artikel 3, Verletzung von Artikel 
13. 
 
ROTARU gegen RUMÄNIEN ■ Antrag Nr. 26075/16 
Mehrere Jahre lang wurde der Gefangene nicht wegen seines grauen Stars operiert, wodurch seine 
Sehkraft erheblich beeinträchtigt wurde und er seine Arbeitsfähigkeit verlor: Verstoß gegen Artikel 3. 
 
UKRAINE gegen RUSSLAND (X) ■ Antrag Nr. 11055/22 
Die Ukraine ersuchte den Gerichtshof, der russischen Regierung einstweilige Maßnahmen in Bezug auf 
ukrainische Kriegsgefangene aufzuzeigen, die von Russland in der Azovstal-Anlage in Mariupol 
gefangen genommen wurden: ein Antrag, der durch frühere einstweilige Maßnahmen in der 
Rechtssache Oliynichenko gegen Russland und die Ukraine (Antrag Nr. 31258/22) abgedeckt ist. 
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